
Beschlussauszug
aus der Sitzung des Stadtrates
vom 07.07.2022

Top 3 Änderung § 32 Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Anzahl der Mitglieder im 
Gemeinderat

Frau Becker, Fachbereich I, erläutert die gesetzliche Änderung des §32 KSVG. Die Rats-
mitglieder werden gebeten, sich über die Sommerpause innerhalb der Fraktionen zu be-
raten. Eine Änderung der Anzahl der Mitglieder im Stadtrat der Stadt Sulzbach gem. 
KSVG muss von Seiten der Fraktionen beantragt werden.

Die Gremiumsmitglieder nehmen dies zur Kenntnis. 


